










gewählt, wer eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 

(2) Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Wahl 

1.  bei mehreren Bewerberinnen und Bewerbern durch eine Stichwahl zwischen den zwei 

 Bewerberinnen und Bewerbern wiederholt, die im ersten Wahlgang die höchsten 

 Stimmenzahlen erhalten haben. Erhalten mehrere Bewerberinnen und Bewerber die 

 gleiche Stimmenzahl, nehmen diese Bewerberinnen und Bewerber an der Stichwahl teil. 

 Aufgrund der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 

 Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die Wahlleiterin/der Wahlleiter zieht; 

2.  bei einer Bewerberin oder einem Bewerber wiederholt und durch einfache Mehrheit 

 entschieden. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, kann die Wahl solange wiederholt 

 werden, bis die einfache Mehrheit zu Stande gekommen ist oder ein Mitgliederbeschluss 

 bestimmt, dass die Wahl in einer späteren Sitzung mit neuen Wahlvorschlägen wiederholt 

 wird. 

(3)  Zur Gemeindewehrführerin/zum Gemeindewehrführer und ihrer/seiner Stellvertretung ist 

wählbar, wer 

1. mindestens vier Jahre aktiv einer Freiwilligen Feuerwehr angehört, 

2. die persönliche sowie fachliche Eignung für das Amt besitzt, 

3. die für das Amt erforderliche Ausbildung nach der Feuerwehrenlaufbahn-, Dienstgrad- 

und Ausbildungsverordnung erfolgreich abgeschlossen hat oder sich im Anschluss an 

die Wahl oder die Bestellung schriftlich zur unverzüglichen Ableistung der noch nicht 

abgeschlossenen Ausbildungsgänge verpflichtet hat, 

4. das 59. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(9) Die Amtszeit der Gemeindewehrführerin/des Gemeindewehrführers und ihrer/seiner 

Stellvertretung beginnt mit dem Tag der Aushändigung der Ernennungsurkunde zur 

Ehrenbeamtin/zum Ehrenbeamten und endet mit dem Amtsantritt der Nachfolgerin/des 

Nachfolgers, die der übrigen Vorstandsmitglieder am Tag ihrer Wahl oder dem Ablauf der 

Wahlzeit ihrer Amtsvorgängerinnen und Amtsvorgänger. 

(10) Wiederwahlen der bisherigen Vorstandsmitglieder sind auch nach Vollendung des 59. 

Lebensjahres zulässig, doch endet die Amtszeit mit Ablauf des Kalenderjahres, indem das 67. 

Lebensjahr vollendet wird. 

(11) Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, so ist innerhalb von drei 

Monaten eine Ersatzwahl durchzuführen. 

(12) Für die Wahl des Wahlvorstandes ist die einfache Mehrheit erforderlich. 

(13) Nach Beendigung der Wahl hat die Wahlleiterin/der Wahlleiter das Ergebnis schriftlich 

festzustellen. Die Niederschrift ist von ihr/ihm und den anderen Mitgliedern des 

Wahlvorstandes zu unterzeichnen. Die Wahlergebnisse sind der Mitgliederversammlung, der 

Gemeinde, der Aufsichtsbehörde und dem Kreisfeuerwehrverband mitzuteilen. 

(14) Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Wahl sind im Benehmen mit dem Träger 

des Brandschutzes innerhalb von 14 Tagen nach der Wahl zu klären. Ist dies nicht möglich, 

kann jedes aktive Mitglied nach der Stellungnahme des Trägers des Brandschutzes 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einlegen. 

 

 

§ 13 

Teilnahme an Versammlungen 

 

An den Versammlungen der Feuerwehr können die Bürgermeisterin/der Bürgermeister sowie 

deren Beauftragte teilnehmen. Sie können jederzeit das Wort verlangen. 






